
 

 Zutreffendes ist angekreuzt!

 Notwendige Zulassungsunterlagen 
 für den 

Betrieb 1) 
das 

Veterinäramt 2) 
die 

Regierung 2) 

 Antrag auf Zulassung (FB)    

 Kopie der Gewerbeanmeldung/Handelsregistersauszug    

 
Nachweis der Zuverlässigkeit  
(Führungszeugnis; Selbstauskunft; Auszug aus dem 
Gewerbezentralregister) 

   

 Auszug aus dem Katasteramt    

 Betriebsspiegel incl. produktspezifischem Beiblatt 
(zusätzlich: Organigramm für Großbetriebe)    

 

Betriebsplan (maßstabsgetreu), aus dem Material-  
und Personalfluss, Aufstellung der Maschinen und/oder 
die in jeweiligen Räumen stattfindende Produktion 
ersichtlich ist 

   

 
Angaben zur Wasserversorgung (öffentliche Versorgung 
oder Eigenversorgung) mit Zapfstellen, ggf. Leitungsnetz, 
und letzter Untersuchungsbefund 

   

 Abwasserentsorgungsplan    

 Reinigungs- und Desinfektionsplan    

 Schädlingsbekämpfungskonzept    

 Personalschulungsprogramm / Belehrung nach IfSG    

 Dokumentation über Temperaturregistrierung    

 HACCP-Konzept    

 Mikrobiologische Eigenkontrollen    

 Rückverfolgbarkeitskonzept    

 Wareneingang- und Warenausgangsdokumentation    

 
Übersicht über Art und Kategorie sowie Menge der im 
Betrieb anfallenden tierischen Nebenprodukte (TNP) 
sowie der beauftragten Entsorgungsunternehmen 

   

 Notfallpläne    

 Nachweis über geeignete Anlage zum R&D von  
Transportfahrzeugen    

 Sonstiges (z. Sachkundenachweis):    

     

 

Anmerkungen  
1) Diese Unterlagen müssen vollständig und in geeigneter Weise im Betrieb vorliegen. 
2) Diese Unterlagen müssen beim zuständigen Landratsamt / bei der zuständigen kreisfreien Stadt –Veterinäramt–  
2) eingereicht werden, dieses leitet die Unterlagen nach Prüfung an die Regierung weiter. – 
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